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….Gelingt es aber, die entsprechende Datenbank 
gesetzlich so auszugestalten, dass nur 
Verdachtsfälle aufgenommen werden und 
insbesondere persönlichkeitssensible Daten nur 
unter den Kinderärzten ausgetauscht werden, die 
mit einem konkreten Fall befasst sind, stehen 
der Einrichtung einer derartigen Datenbank 
angesichts des hohen Ranges des Lebens und 
der Gesundheit der Kinder keine grundsätzlichen 
Bedenken entgegen.  
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Es liegt daher in der politischen 
Entscheidung des Gesetzgebers, ob und – 
im Rahmen der genannten Vorgaben – in wie 
weit er im Sinne des Kindeswohls den 
Kinderärzten eine derartige Möglichkeit des  
Informationsaustausches zur Verfügung 
stellen will… 



RISKID- Datei:   
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RISKID-Pilotprojekt Duisburg: 
Arzt hat Überblick und Einsicht 
in alle RISKID- Patientendaten. 

Jeder Arzt verwaltet die 
eingestellten Patienten selbst 

251 



Arzt B: Abgleich beim Einlesen der Chipkarte:  
Krankenkassen-Nr.          Versicherten Nr. 
 Name                 Vorname,         Geb. Datum 



Risikopatient:  Arzt  2 mit vorher behandelndem   
   Arzt  1 Kontakt aufnehmen ! 



Rückinformation (Arzt 1 an Arzt 2): 
Telefon 
Fax 
Arztbrief  
elektronisch ( PDF )  
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RISKID- Pilotprojekt 
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Geschütztes Informationssystem 
für  angeschlossene  

Kinder- und Jugendärzte, 
regional 

RISKID  
für alle Ärzte die Kinder behandeln 

bundesweit 



• Gesamt für Nordrhein:  
• FA Kinder- und Jugendmedizin                      1.498   
• FA Kinder- und Jugendpsychiatrie    93  
• FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
• -psychotherapie      140  
• FA Kinderchirurgie        62  
•  FA Kinderheilkunde        20  

 

NRW: ca. 3500  RISKID Ärzte 

Perspektive 



mit Anerkennung, FA Kinder- und Jugendmedizin   12.216  
 
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie      478 
   
FA Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie     1.109 
      
FA Kinderchirurgie 
     438   
Gesamtzahl der in der BRD tätigen Ärzte mit:  
FA Innere Medizin und Allgemeinmedizin   85.600  
Praktische Ärzte (EWG-Recht)      5.322  

Im Bundesgebiet tätige Ärzte - Stand: 31.12.2009 
 Auskunft der BÄK Berlin   08.11.2010 

Ca. 100 000  RISKID - Ärzte 

Perspektive 
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PRINZIP: 
Beim RISKID Informationssystem wird die 
interkollegiale Information auf eine 
„virtuelle“ Grosspraxis mit vielen Ärzten 
ausgedehnt 



Der Deutsche Bundestag definierte 
Kindesmisshandlung: 

 

Kindesmisshandlung ist eine nicht zufällige 
(bewusste oder unbewusste) gewaltsame 
körperliche u./o. seelische Schädigung, die in 
Familien oder Institutionen  
( z.B. Kindergärten, Schulen, Heimen) geschieht 
und die zu Verletzungen, 
Entwicklungsverzögerungen o. sogar zum 
Tode führt und die somit das Wohl und die 
Rechte eines Kindes beeinträchtigt oder bedroht. 
 
   Bundestag Drucksache 10/4560 



 körperliche Misshandlung 

sexueller Missbrauch 

Misshandlung d. Vernachlässigung 

 psychische Misshandlung 
Dr. R. Kownatzki 

Formen von 
Kindesmisshandlung 



Kindesmisshandlung  

 ist eine Straftat  

§ 

bekannt: 

Dr. R. Kownatzki 
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weniger bekannt: 

Kindesmisshandlung 
ist eine  

ärztliche Diagnose   



 

ICD10: T74.1 
Kindesmisshandlung 
„ battered child“ 
 

1.KM 
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 Diagnose: 
Kindesmisshandlung 

2. VÜ 
 

ICD10: T74.0 
Vernachlässigen o. im Stichlassen 
 



ICD10:T74.2 
Sexueller Missbrauch 

ICD10:T74.3 
Psychischer Missbrauch 

3. SM 

4. PSY 

Dr. R. Kownatzki 



Absurde Rechtslage: 
§ 203 Schweigepflichtparagraph   

 
Ärzte, die Kinder behandeln, dürfen sich bei 
Verdachtsfällen von Kindesmisshandlung 
grundsätzlich nicht ohne das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten (auch wenn sie  
potentielle Täter sind) untereinander informieren 
und  ihre Befunde und Diagnosen austauschen !! 



Schweigepflichtentbindung 
durch alle Eltern 
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Expertentreffen 30.4.08: 

„ Prävention von Kindesmisshandlungen durch 
interkollegiale Information-RISKID“ 

…unterhalb der Regelung des § 34 StGB verbleibt 
ein rechtlicher Raum, in dem die geltenden 
rechtlichen Bestimmungen einen Austausch von 
Daten im Interesse der betroffenen  Kinder 
nicht ermöglichen. Daher wird übereinstimmend 
Bedarf gesehen eine Initiative des Gesetzgebers 
einzufordern…  

Übereinstimmend wurde festgestellt, dass eine das 
Kindeswohl angemessen berücksichtigende Regelung 
mit dem geltenden Recht schwer zu vereinbaren ist. 
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Expertentreffen 30.4.08: 

 „ Prävention von Kindesmisshandlungen durch 
interkollegiale Information-RISKID“ 

„Wenn für einen Arzt Anlass zu der Vermutung 
besteht, dass Eltern die Selbstbestimmung des 
Kindes in rechtlich unzulässiger Weise verhindern, 
dürfen definierte Maßnahmen zur Information 
anderer Ärzte weitergegeben werden mit dem Ziel, 
Schädigungen des betreffenden Kindes zu 
verhindern“.  

Die nachfolgende Empfehlung fasst das Ergebnis 
insoweit zusammen:  



Konsenspapier der DAKJ 
Deutschen Akademie für Kinder- und 

Jugendmedizin 
DGKJ ( Dt. Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin)  

BVKJ ( Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ) 
DGSPJ ( Dt. Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin 

 
• Im Interesse des Kindeswohls müssen Vertragsärzte 

und andere Geheimnisträger in und außerhalb des 
Gesundheitswesens auch bei vagen Verdachtsfällen 
(Bauchgefühl) die Möglichkeit haben, miteinander zu 
sprechen, um abzuklären, ob dieser Verdacht auch bei 
anderen Berufsgruppen besteht oder, was in vielen 
Fällen die Regel sein wird, entkräftet werden kann. 
Dies ist im Interesse von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien. 



    „Ärzte können dem Jugendamt Mitteilung machen, wenn 
ihnen Anhaltspunkte dafür bekannt werden, dass ein 
Kind oder Jugendlicher misshandelt, missbraucht oder 
vernachlässigt wird oder sein Wohl in sonstiger Weise 
gefährdet ist. Zur Vorbereitung der Entscheidung, ob sie 
eine Mitteilung nach Satz 1 machen wollen, können Ärzte 
unter Wahrung der Schweigepflicht Informationen über 
solche Anhaltspunkte austauschen. Ärzte, die an einer 
Mitteilung mitgewirkt haben, sollen das Jugendamt auf 
dessen Bitte bei der Prüfung des Gefährdungsrisikos 
unterstützen.“ 

 

In § 8a SGB VIII wird nach Absatz 1 
folgender neuer Absatz eingefügt: 
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Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit und verabschiede 

mich mit einem  
Zitat von Bill Clinton 

„…wir können nicht alles tun, 
aber 

was wir tun können, sollten wir 
tun!“ 
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